
 

 

Gegenstände der gemeinsamen Beschaffung – Anlage 3 der VwV Beschaffung 

 

Der gemeinsamen Beschaffung unterliegen folgende Bedarfsgegenstände: 

 

1. Büromaterial des laufenden Geschäftsbedarfs: 

  

a) Büropapier: zum Beispiel Druck- und Kopierpapier (Recyclingpapier), 

Hochleistungspapier/Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker, 

Schreibpapier liniert, kariert und blanco, Plotterpapier; 

 

b) Versandmittel: zum Beispiel Briefumschläge (mit und ohne Fenster), 

Versandtaschen (mit und ohne Polsterung), Versandkartons, Falttaschen, 

Faltkartons, Verpackungsmaterial; 

 

c) Ordnungsmittel zur Archivierung und Aufbewahrung: zum Beispiel Ordner, 

Ordnerzubehör, Ringbücher, Register, Mappen, Hefter, Ablageboxen, 

Hüllen; 

 

d) Schreib- und Korrekturmittel: zum Beispiel Kugelschreiber, Tintenroller, 

Gelschreiber, Füller, Faserschreiber- und Fineliner, Marker, sonstige 

Stifte- und Bleistifte, Radierer, Anspitzer, Maßstäbe und Lineale, 

Korrekturmittel; 

 

e) Büroarbeitsmittel: zum Beispiel Klebemittel, Tisch- und Handabroller, 

Hefter, Heftklammer, Klammer, Locher, Haftmagnete, Scheren, Lineal, 

Briefablagen, Schreibtischorganizer, Schreibtischunterlagen, 

Schubladeneinsätze, Laufmappen, Schreibmappen, Konferenz- und 

Notizbücher, Geschäftsbücher, Schreib- und Notizblöcke, Zettelkästen und 

Einlagen, Haftstreifen, Page-Marker; 

 

f) Stempel und Stempelkissen und passendes Zubehör; 

 

2. die dem jeweiligen Stand der Bürotechnik entsprechenden Bürogeräte: zum 

Beispiel Tischrechner und Taschenrechner, Diktiergeräte, Aktenvernichter, 

Schneidemaschinen, Laminiergeräte, Bindegeräte, Digitalkameras, 

Beschriftungsgeräte, Ventilatoren, Heizlüfter; 

 

3. Schulungsraumausstattung: zum Beispiel Daten- und Videoprojektoren, 

Leinwände, Flipcharts, Medien- und Präsentationstechnik allgemein; 



 

 

4. Hygiene- und Reinigungsmittel: 

 

a) Hygienepapiere: zum Beispiel Papierhandtücher, Toilettenpapier, 

Küchenrollen; 

 

b) Hygieneartikel: zum Beispiel Abfallbeutel und Abfallbehälter;  

 

c) Reinigungs- und Spülmittel, Reinigungs- und Allzwecktücher, 

Reinigungszubehör, Seifen und Cremes; 

 

5. Leuchtmittel und Zubehör: zum Beispiel Glühlampen, Leuchtstofflampen, 

Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen, LED-Lampen und LED-

Leuchtstoffröhren, Taschenlampen, Starter und sonstiges Leuchtmittelzubehör; 

 

6. Technisches Zubehör: zum Beispiel Steckdosenleisten, Verlängerungskabel/-

trommeln, Kabel und -kanäle, Werkzeuge, Schrauben- und Dübelsets, E-

Prüfgeräte, Spannungsmesser, Ladegeräte, Gewebe- und Kreppbänder, 

Batterien aller Art; 

 

7. Personenkraftwagen für die Dienstfahrzeugflotten der Fahrbereitschaften; 

ausgenommen sind Neubeschaffungen von Sonderbedarfen, Einsatz- und 

Spezialfahrzeugen sowie von Dienstfahrzeugen für Behördenleitungen; 

 

8. Kraftfahrzeugersatzteile und -zubehör: zum Beispiel Sommer- und Winterreifen, 

Fahrzeugbatterien, Autolampen, Filter aller Art, Scheibenwischer und 

Wischblätter, Pflegemittel, Kraft- und Schmierstoffe, Tankkarten und Ladekarten 

für Stromtankstellen für die allgemeine Fahrzeugflotte; 

 

9. Zubehör und Verbrauchsmaterial der Datenverarbeitung: zum Beispiel 

Speichermedien (DVD, CD-ROM, Speicherkarten, USB-Sticks und Blu-ray Disc 

- BD), Tintenpatronen, Toner; 

 

10. Büroeinrichtung, Standard-Möbel: 

 

a) Büromöbel einschließlich ergonomischer Sonderausstattung 

(Schreibtische, elektromotorisch höhenverstellbare Steh-Sitz-

Schreibtische sowie Büroarbeitsstühle, Stehhilfen, Container, Schränke 

und Regale, Beistell- und Besprechungstische); 

 



 

 

b) Möblierung der Konferenzräume (Stühle, Tische, Regale und Schränke); 

Ausgenommen von der gemeinsamen Beschaffung sind 

Ergänzungsbeschaffungen der bestehenden Möbelausstattung in dem nach § 

132 GWB beziehungsweise § 47 UVgO zulässigen Rahmen sowie 

Beschaffungen von Justizvollzugsanstalten (siehe Nummer 9.2). Eine 

Beteiligung des LZBW ist in diesen Fällen nicht erforderlich; 

 

11. Druckaufträge aller Art. Die Dienststellen können Druckaufträge, deren 

geschätzter Auftragswert 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigt, bei 

Bedarf selbst vergeben. Nicht der gemeinsamen Beschaffung unterliegen 

Druckaufträge für Sitzungsprotokolle und Beilagen des Landtags, 

Steuerformulare, Haushaltspläne und Haushaltsrechnungen, Prüfungsfragen, 

Verschlusssachen, Druckaufträge an Justizvollzugsanstalten sowie an 

Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten, Inklusionsbetriebe 

und Druckaufträge der Finanzkontrolle (Denkschrift und dergleichen); 

 

12. Informationstechnik (IT): 

 

a) Standardgeräte der Informationstechnik im Clientbereich: zum Beispiel 

stationäre und tragbare Personalcomputer, Bildschirme, 

Kommunikationstechnik für Personalcomputer (UCC (Headsets, 

Webcams, etc.)), Eingabegeräte, Drucker und andere Peripheriegeräte 

und zugehörige Dienstleistungen (auch Finanzierung); 

 

b) Standardgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik im 

Serverbereich: Standard-Industrie-Server (x86-Architektur) und 

dazugehörige Dienstleistungen (auch Finanzierung); 

 

c) standardisierte IuK-Dienstleistungen; 

 

d) Multifunktionsdrucker (MFP) und dazugehörige Dienstleistungen (auch 

Finanzierung); 

 

e) E-Screens/Interaktive Screens; 

 

13. Anzeigenschaltungen (Abschluss eines Rahmenvertrags mit einer 

Anzeigenagentur) in überregionalen Presseorganen sowie im Internet; 

 

14. Paketpostdienstleistungen. 


